Satzung der Gemeinde Klappholz uber den Bebauungsplan Nr. 6 'Burgerhaus Dorfstralie’

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 86 Landesbauordnung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom
..................... folgende Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 6 - 'Burgerhaus DorfstraRe' fur das Gebiet des Grundstuickes Dorfstralle 9, bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen.

Kartengrundlage:

Amtliche Liegenschaftskarte

Quelle: © GeoBasis-DE/LVermGeoSH
www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de

PLANZEICHENERKLARUNG

Planzeichen  Erlauterung

|. Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

:

Flachen fir Gemeinbedarf - Biirgerhaus und Feuerwehr

Maf der baulichen Nutzung

GR 600 m?

zulassige Grundflachen als Hochstmal, hier: 600 m?

| Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal, hier: 1

Bauweise, Baulinie, Baugrenze

——————— Baugrenzen
0 offene Bauweise
Verkehrsflachen

Offentliche StraRenverkehrsflache

StraRenbegrenzungslinie

Grinflachen

offentliche Grinflachen - Knickschutz

Rechtsgrundlagen

§ 9 (1) 1 BauGB

§9 (1) 5BauGB

§9 (1) 1 BauGB

§ 16, 17, 19 BauNVO

§ 20 BauNVO

§ 9 (1) 2 BauGB
§ 23 BauNVO

§ 22 BauNVO

§ 9 (1) 11 BauGB

§ 9 (1) 11 BauGB

§ 9 (1) 11 BauGB

§ 9 (1) 15 BauGB

§ 9 (1) 15 BauGB

VERFAHRENSVERMERKE

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 22.04.2026.
Die ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Mitteilungsblatt
des Amtes Sudangeln am .............. erfolgt.

10.

11.

Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Behérden und sonstigen
Trager oOffentlicher Belange am ............ gepruft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan Nr. 6, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B), am .......... als Satzung beschlossen und die Begriindung durch Beschluss gebilligt.

Klappholz, den .........cccccceeennee

(Unterschrift)

Die Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Klappholz, den .........cccccceeinnee

(Unterschrift)

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 6 durch die Gemeindevertretung sowie die Internetadresse
der Gemeinde und die Stelle, bei der der Plan mit Begriindung auf Dauer wahrend der Sprechstun-
den von allen Interessierten eingesehen werden kann und die tiber den Inhalt Auskunft erteilt, sind
durch Abdruck im Mitteilungsblatt des Amtes Slidangeln am ..............ccccec..e. ortsublich bekannt
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Méglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung einschlieBlich der sich ergebenden Rechtsfolgen

(§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Mdglichkeit, Entschadigungsanspriiche geltend zu machen und
das Erléschen dieser Anspriiche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des

§ 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am .................. in Kraft getreten.

Klappholz, den .........ccccccvvvvveneens

(Unterschrift)

£

klnftig entfallende bauliche Anlagen

Nachrichtliche Ubernahme

C00000:

vorhandener, zu erhaltender Knick § 21 (1) 4 LNatSchG

2. Von der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit wurde gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1i.V.m. § 13 Abs. 2
Nr. 1 BauGB abgesehen.
3. Auf eine Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager Offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB
wurde gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB verzichtet.
TEXT (TE I L B) 4. Die Gemeindevertretung hatam ............... den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 mit Begriindung
beschlossen und zur Veréffentlichung bestimmt.
1 Art und MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 1 - 21a BauNVO) 5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
. . . . (Teil B) sowie die Begriindung wurden in der Zeit vom ................. bis zum ......ccccc..... nach § 3 Abs. 2
1.1 Flachen fiir den Gemeinbedarf - Biirgerhaus und Feuerwehr (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) BauGB unter www.amt-suedangeln.de veréffentlicht. Zeitgleich haben die Unterlagen wahrend der
L ) ) . . ) . Sprechstunden 6ffentlich ausgelegen. Die Veroffentlichung und die 6ffentliche Auslegung wurden mit
1.1.1 Zulassig ist cﬁe E"_'Cht}mg von Pau"Che” Anlagen, die der Fur.1kt|on eines .Burgerhauses und"der. dem Hinweis, dass Stellungnahmen wéahrend der Veréffentlichungsfrist von allen Interessierten schrift-
Feuerwehr einschlielich der Sicherung des Brandschutzes dienen und diesen Nutzungen raumlich lich, per E-Mail oder zur Niederschrift geltend gemacht werden kénnen, durch Abdruck im Mitteilungs-
und funktional zugeordnet sind. blatt des Amtes Siidangeln am .............. ortsiiblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung
der Veroffentlichung der Planentwirfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB zu veréffentlichenden Unter-
Zulassig sind: lagen wurden unter www.amt-suedangeln.de ins Internet eingestellt.
1. Schank- und Speisewirtschaften,
2. Veranstaltungs-, Seminar-, Tagungs- und Konferenzraume, 6. Die Behorden und sonstigen Trager Offentlicher Belange, die von der Planung berihrt sein kdnnen,
3. Raume fir die Feuerwehr, insbesondere Sozial- und Schulungsraume, wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am ............ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
4. Stellplatze fur den durch die zugelassenen Nutzungen verursachten Verkehr sowie
5. betriebszugehdrige Nebenanlagen. Klappholz, den ........ccccccvcvcees
(Unterschrift)
1.2 Die zulassige Grundflache von 600 m? darf durch die Grundflache von Stellplatzen mit ihren Zufahr- ) o o ) .
ten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer Grundflache von insgesamt 1.800 m? 7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstiicksgrenzen und -be-
liberschritten werden. zeichnungen sowie Gebaude in den Planunterlagen enthalten und mafistabsgerecht dargestellt sind.
Schleswig, den .....ccccccovvvccvceeeees e
2 Héhe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO) (Unterschrift)
2.1 Die Gesamthohe der baulichen Anlagen innerhalb der Flache fir Gemeinbedarf wird auf max.
8,50 m Uber der Erdgeschossfertigfullbodenoberkante begrenzt.
5 MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
2.2 Innerhalb der Flache fir Gemeinbedarf darf die Traufhdhe (Schnittpunkt der Aulenwand mit der sowie Anpflanzungen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen
Dachhaut) max. 3,50 m tber der ErdgeschossfertigfulRbodenoberkante betragen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)
5.1 Die in der Planzeichnung gekennzeichneten und als 'zu erhaltend' festgesetzten Baume sind dauer-
3 Uberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) haft zu sichern. Sie sind bei Bauarbeiten durch Sicherungsmafinahmen im Stamm- und Wurzelbe-
reich gem. DIN 18920 "Schutz von Baumen, Gehdlzbestanden und Vegetationsflachen bei Bau-
3.1 Ebenerdige Terrassen dirfen die festgesetzte Baugrenze im Norden um bis zu 3 m Gberschreiten. mafnahmen" vor Beschadigungen zu schitzen.
5.2 Die in der Planzeichnung gekennzeichneten und als 'zu erhaltend' festgesetzten Knicks sind dauer-
4 Hohenlage der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB) haft zu sichern. Pflegemafinahmen sind im gesetzlichen Rahmen zulassig.
4.1 Die Oberkante des ErdgeschossfertigfuBbodens darf nicht héher als 50 cm Uber dem héchsten 5.3 Im Plangebiet ist die Errichtung von Garagen und Stellplatzen gemaR § 12 Abs. 6 BauNVO sowie
Punkt des zum Grundstiick gehdrenden Stralkenabschnittes liegen. von Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO in einem Abstand von weniger als 3,00 m zum Ful}
der festgesetzten Knicks nicht zulassig
5.4 Stellplatze und Zufahrten sind in wasserdurchlassiger Form herzustellen (z.B. Schotterrasen, Beton-
Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und Flachen fiir Mallnahmen §9 (1) 20, 25 BauGB grassteine, fugenreiches Pflaster).
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
5.5 Das auf den Grundstlcksflachen anfallende Niederschlagswasser ist durch geeignete Vorkehrungen
auf den Baugrundstlicken zu versickern.
Erhaltung von Baumen § 9 (1) 25b BauGB
5.6 Fur die AuRenanlagen sind fledermaus- und insektenfreundliche Leuchtmittel mit ausschlief3lich
warm-weiflem Licht bis maximal 3.000 Kelvin und geringen UV- und Blaulichtanteilen zu verwenden.
Die Beleuchtung ist in mdglichst geringer Héhe anzubringen und nach unten abstrahlend auszu-
Sonstige Planzeichen richten.
e T |
: I Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen, §9 (1) 4, 22 BauGB
e 1 Stellplatze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen 6  Flichen fiir Stellplitze (§ 9 Abs. 1 Nrn. 2a und 22 BauGB)
StFW - Stellplatze Feuerwehr 6.1 Stellplatze sind auch mit weniger als 3 m Abstand zu den Grundstiicksgrenzen zulassig.
St - Stellplatze
Grenze des raumlichen Geltungsbereiches § 9 (7) BauGB 7 Baugestalterische Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBO-SH)
des Bebauungsplanes . N i . : . .
7.1 Die Hauptdacher der Hauptgebaude sind nur mit Dachneigungen zwischen 20 und 55 Grad
e—e—e—e—o— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen § 1 (4) BauNVO zuldssig. Nebendachflachen mit bis zu 20 % der Grundflache des Geb&udes sind auch mit
anderen Dachneigungen zulassig.
Il. Darstellung ohne Normcharakter 7.2 Die v.g. Vorschrift gilt nicht fir Garagen, Carports und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO.
\O/-/O— vorhandene Flursticksgrenzen 7.3 Das Anbringen von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen auf den Dachflachen ist zulassig.
7 Flursticksnummer
r——1 8 Hinweise
L ] in Aussicht genommene Stellung der baulichen Anlagen
8.1  Ordnungswidrigkeiten

Nach § 84 Abs. 1 LBO handelt ordnungswidrig, wer gegen die gestalterischen Festsetzungen 7.1 bis
7.3 zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 84 Abs. 3 LBO mit einer Geldbul3e geahn-
det werden.

BEBAUUNGSPLAN NR. 6
DER GEMEINDE KLAPPHOLZ

'BURGERHAUS DORFSTRASSE'

e 7N e S /T i /“\%

}?‘*{) ‘M1:5.000 N
TN

STAND: MARZ 2026




	Pläne und Ansichten
	B-Plan


